
 

 
 

Verordnung des Kultusministeri-

ums über den Schulbetrieb unter 

Pandemiebedingungen 

Umsetzung an der Teckschule 

Einrichtungsspezifischer Hygieneplan 

Umsetzung durch die Stadt 

Wernau oder das Land Ba-

den-Württemberg 

Zusätzliche Hinweise zur konkreten 

Umsetzung 

§ 1 (4) Betriebsbeginn, Be-

triebsende und Pausen 

Gestaffelter Beginn je Jahr-

gangsklasse, keine Durchmi-

schung der Klassen 

- Der Unterrichtsbeginn wird auf die 1. 

und 2. Stunde verteilt   

- Kinder kommen frühestens 5 Minu-

ten vor Unterrichtsbeginn 

- Kinder müssen den Schulhof sofort 

nach Unterrichtsende verlassen. 

- Der Pausenhof wird in verschiedene 

Zonen unterteilt, so dass sich die Kin-

der der verschiedenen Klassen nicht 

begegnen können.  

- Die Klassen verlassen über unter-

schiedliche Ausgänge das Schulge-

bäude 

 Wenn die Schüler den Pausenhof be-

treten, dann stellen sie sich auf den 

Haltestellenbereich ihrer Klasse auf.  

Der medizinische Mund- Nasen-

Schutz muss beim Eintreten des 

Schulgeländes getragen werde 

Eltern werden gebeten, auf der gegen-

überliegenden Gehwegseite zu war-

ten, wenn die Kinder in den Pausenhof 

kommen.  

§ 1 (4) Hygienehinweise 

Hygieneanforderungen müs-

sen erfüllt werden und wer-

den allen Beteiligten in geeig-

neter Weise unterrichtet 

 

 

 

An der Teckschule gibt es ein 

Corona-Regelheft für alle Hygiene-

anforderungen.  

Diese Hygiene-Regeln sind bebildert 
und im Schulgebäude aufgehängt. 

Allgemeine Hygieneempfehlung: 

• Husten- und Niesetikette: Arm-
beuge 

• Medizinischer Mund-Nasen-

Schutz 

Die Reinigungskräfte reinigen 

einmal täglich die Klassenzim-

mer. (Vorgehen siehe unten) 

 

 

 

 

 

Die Lehrer erhalten alle Informationen 

in regelmäßigen Dienstbesprechun-

gen. 

Die Eltern erhalten alle Informationen 

über die Corona-Regeln und die neu-

esten Vorgaben über Informations-

schreiben und über die Schulhome-

page. 

Umsetzung der Hygieneverordnung an der Teckschule  

Stand 02.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 (7) Handkontaktflächen  

§ 1 (8) Handwaschmittel   

Es sind in ausreichender 

Menge sowie nicht wiederver-

wertbare Papierhandtücher, 

alternativ Handdesinfektions-

mittel vorzuhalten. 

 

• Bei Handkontaktstellen, wie z. B. 

Türklinken, den Ellenbogen be-

nutzen 

• Bei Krankheitszeichen zu Hause 

bleiben 

 

- Die Lehrer sind aktives Vorbild und 

sorgen für die Umsetzung in der 

Schule. 

- Zugang in die Schule nur für Kinder, 

Lehrer und Schulpersonal mit medizi-

nischem Mund-Nasen-Schutz 

- Dokumentationsregelung für Besu-

cher (Tischchen Foyer EG und Tisch-

chen Zugang zu Verwaltung, Schul-

str. 21) und Pflicht des Tragens einer 

medizinischen Mund-Nasenbede-

ckung 

- Post- und Paketbote muss im Sek-

retariat oder beim Hausmeister anru-

fen, dann kommt jemand an die Tür. 

 

Gründliche Händehygiene nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Tür-

griffen, Haltegriffen (Handkontaktflä-

chen), vor und nach dem Essen; vor 

dem Aufsetzen und nach dem Abneh-

men einer Mund-Nasen-Bedeckung 

Beim Betreten der Schule gilt es, sich 

die Hände zu reinigen (Lehrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt bietet ausreichend Flüs-

sigseife und Desinfektionsmit-

tel für Erwachsene, für Kinder 

ungeeignet, Reinigungskräfte 

füllen überall nach 

 

Mit den Schülern werden alle Regeln 

besprochen und sie erhalten das 

Corona-Regelheft. 

 

 

 

Corona-Regeln  

→ vorhandenes Bildmaterial im Klas-

senzimmer aufhängen und mit Kindern 

durchsprechen (jeder Lehrer selbst)  

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Lehrer sensibilisiert die Kinder und 

hält zur Händehygiene an 

➔ Tablets werden vom Lehrer nach 

Gebrauch mit Reinigungslösung 

abgewischt, so auch Spielgeräte, 

Demomaterialien und Musikinstru-

mente 



desinfizieren im Eingangsbereich, vor 

dem Sekretariat und vor dem Kopier-

raum) 

Jeder Lehrer hat einen Pumpzerstäu-

ber (selbsttätig am Desinfizier-Spen-

der nachfüllen) und ein Desinfektions-

gel 

Händewaschen mit hautschonender 

Flüssigseife oder wenn dies nicht 

möglich ist, Handdesinfektion 

Vor Unterrichtsbeginn und nach der 

großen Pause waschen sich die Lehr-

kraft, sowie die Kinder die Hände. 

➔ Klassenzimmertür bleibt geöffnet 

(dann müssen die Kinder die Tür-

klinken nicht berühren) 

➔ Ausreichend Küchenrollen und Rei-

niger stehen den Klassen zur Ver-

fügung 

Mund-Nasen-Bedeckung 

§ 1a Das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung ist abhän-

gig von der jeweiligen Inzi-

denz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzidenz >50: Alle Kinder sind ver-

pflichtet mit einer medizinischen 

Maske oder einer FFP2 Maske zu 

kommen. Kinder, die ohne Maske zur 

Schule kommen, erhalten eine medi-

zinische Maske von der Schule.  

Es herrscht Maskenpflicht auf dem 

gesamten Schulgelände.  

Inzidenz <50: Die Maskenpflicht ent-

fällt im Freien.  

Inzidenz <35 (2 Wochen kein Corona-

Ausbruch in der Schule): Es besteht 

keine Maskenpflicht in den Unter-

richtsräumen. Außerhalb der Unter-

richtsräume (auf den Begegnungsflä-

chen) bleibt die Maskenpflicht im 

Schulgebäude bestehen.                                                    

Jeder Lehrer bekommt 2-wö-

chentlich einen Vorrat an me-

dizinischen Masken sowie 

FFP2-Masken (gemäß seines 

Deputats). 

 

Beispiel:  

28 Stunden→ 30 OP-Masken, 

10 FFP2-Masken 

Falls Maskenpflicht besteht, gilt die 

Verpflichtung zum Tragen nicht  

➔ in der Pause, sofern der Mindest-

abstand gewahrt wird. Aufsichten 

sorgen für die Einhaltung und wei-

sen auf die Vorgaben sofort hin. 

➔ im fachpraktischen Sportunterricht. 

➔ bei der Nahrungsaufnahme. 

Individuelle Maskenpausen werden 

bei Maskenpflicht nach Bedarf vom je-

weiligen Lehrer festgelegt. 

 

 

 



Verzehr und Zubereitung von 

Nahrung im Klassenverband 

in den Unterrichtsräumen 

An der Teckschule gibt es wöchent-

lich Schulobst für jede Klasse.  

• Der Schulobst-Dienst (Kinder oder 

die Lehrkraft selbst) wäscht seine 

Hände. 

• Mund- Nasen- Schutz wird ange-

zogen und während der Zuberei-

tung und Ausgabe getragen 

• Obst wird gründlich gewaschen. 

• In den Klassen gibt es Hand-

schuhe, die zur Zubereitung ge-

nutzt werden können. 

• Die Ausgabe des Obstes erfolgt 

mit Hilfe eines Löffels, einer Ga-

bel, eines Zahnstochers oder ei-

nem Handschuh (je nach Vorlie-

ben der Lehrkraft). 

§ 1 (3) Mindestabstand 

Lehrkräfte, Eltern, Beschäf-

tigte, andere Personen und 

Kinder haben untereinander 

einen Mindestabstand von 

1,50 m einzuhalten. 

 

Nutzung von Toilettenräu-

men 

 

• Klebebänder am Boden als Wege-

markierung 

• Beschilderung im Schulgebäude  

 

 

 

- An der Teckschule gibt es zwei Toi-

lettenanlagen.  

- Die Toiletten im Keller werden von 

den Klassen aus dem Wassergang 

und dem Keller besucht. 

- Die Toiletten im Container werden 

vom Wüsten- und Wiesengang be-

sucht. 

Plexiglasscheibe im Sekreta-

riat 

 

 

 

 

Hygiene im Sanitärbereich 

• Ausreichend Flüssigseifen-

spender und Einmalhandtü-

cher  

• Entsprechende Auffangbe-

hälter (Müllereimer mit De-

ckel) für Einmalhandtücher 

➔ Lehrer besprechen die Wegemar-

kierungen mit den Kindern durch 

Vorortbegehung 

➔ Jeder Lehrer ist für die Umsetzung 

der Hygieneverordnung im Klas-

senzimmer selbst verantwortlich 

 

Der Wartebereich vor dem WC ist ge-

trennt nach Jungen und Mädchen 

durch Schilder ausgewiesen. Bei der 

Begehung muss dies von den Kolle-

gen erläutert werden. 



- Im Container dürfen maximal zwei 

Kinder auf die Toilette und auf der 

Kellertoilette ein Kind. 

- Es gibt Warteschilder am Boden, so-

wie Hinweisschilder vor und in der 

Toilette. 

• Handtuch/Seifenspender 

werden einmal täglich von 

Reinigungskräften desinfi-

ziert. 

• Papierkörbe werden täglich 

geleert 

§ 1 (6) Lüften Unterrichts-

räume sind alle 20 Minuten 

zu lüften 

Es wird in den Unterrichtsstunden alle 

20 Minuten gelüftet.  

In den Pausen wird stoßgelüftet. Hier-

für erhalten die Lehrer den Schlüssel 

für die Fenster (im Sekretariat kann 

man diesen holen). 

 Wichtig: Lüften nur bei Anwesenheit 

des Lehrers (Aufsichtspflicht). 

§ 1 (7) Handkontaktflächen 

sind regelmäßig (mind. 1 täg-

lich) mit einem tensidhaltigem 

Reinigungsmittel zu reinigen.  

 

 

• Kopierer, Telefon, Computer-

mäuse →reinigt jeder Lehrer nach 

Gebrauch mit grauem Tuch und 

Desinfektionsspray 

• Lehrerzimmer und Kopierraum 

nicht schließen, damit man mit 

Fuß oder Ellenbogen öffnen kann 

• Wenn Lehrer im Lehrerzimmer  

telefonieren → selbst Telefon rei-

nigen 

• Sportgeräte mit einem geeigneten 

Reinigungsmittel abwischen. 

 

-Türklinken, Handläufe, WCs 

sowie die Waschbereiche inkl. 

Wasserhähne und Hand-

tuch/Seifenspender werden 

einmal täglich von Reinigungs-

kräften desinfiziert.  

-Reinigung Tische jeden Tag 

(aber nur die mit Namen ge-

kennzeichneten) 

-Die Wirkung des Produktes 

muss als „viruzid“ oder zumin-

dest „begrenzt viruzid“ ausge-

wiesen sein.  

-Eine routinemäßige Flä-

chendesinfektion in häuslichen 

und öffentlichen Bereichen, 

auch der häufigen Kontaktflä-

chen, wird auch in der jetzigen 

COVID-Pandemie nicht emp-

fohlen. Hier ist die 

Für alle Räume, die gemeinsam ge-

nutzt werden gilt: 

Wird der Arbeitsplatz von mehreren 

Personen verwendet, so sind die häu-

figen Handkontaktflächen vor und 

nach der Arbeit mit einem geeigneten 

Mittel zu reinigen. 

 



angemessene Reinigung das 

Verfahren der Wahl.  

Ergänzung zur indirekten 

Testpflicht  

Regelmäßiger Einsatz von 

Schnelltests (min. 2mal wö-

chentlich) bei Lehrern, Schul-

personal und Schülern, die 

keinen Impfschutz oder gene-

sen sind. 

Lehrertestung: 

Das Testteam verteilt wöchentlich die 

Testkits. 

Lehrer testen spätestens alle 3 Tage 

eigenständig zuhause vor dem Betre-

ten des Schulhauses. 

Lehrer dokumentieren die Testung in 

einer Liste mit Datum und Unter-

schrift. Am Ende der Woche unter-

zeichnet das Lehrertestteam und be-

stätigt damit die durchgeführte Tes-

tung der Lehrkraft.  

Falls ein Schnell-Test positiv ist, 

muss die Schulleitung umgehend in-

formiert werden und der Lehrer hat 

über einen PCR-Test eine Nachtest-

pflicht. 

 

Schülertestung: 

Die Schülertestung wird zweimal wö-

chentlich von den Schülern im häusli-

chen Rahmen vor Betreten des 

Schulhauses vorgenommen (Test-

tage: Montag und Donnerstag) 

Die Schüler bringen die negative 

Testkassette und das unterzeichnete 

Dokumentationsblatt für den jeweili-

gen Tag in die Schule. Die Lehrkraft 

Getestet wird mit dem Stäb-

chen- oder Spuck-Test. 

Die Testkits werden vom Land 

finanziert und durch die Stadt 

wöchentlich geliefert. 

Kontakt zu DRK: Schulung der 

Lehrer für die Testung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getestet wird mit dem einem 

Stäbchen- oder Spuck-Test. 

Die Testkits werden vom Land 

finanziert und durch die Stadt 

wöchentlich geliefert. 

Die Lehrer wurden durch das 

DRK geschult.  

 

An der Teckschule wurden Teams für 

die Umsetzung der Teststrategie gebil-

det: 

Lehrertestteam 

Kindertestteam 

Notbetreuungstestteam 

Ansprechpartner Stadt/DRK 

→Bis spätestens Freitagvormittag wer-

den die Lehrertestdaten der Woche 

durch ein Mitglied der Lehrertest-

gruppe in die „Wochenübersicht“ (er-

hältlich im Sekretariat) eingetragen 

→ die Listendokumentation wird an 

die Schulleitung für die Statistik weiter-

gegeben 

 

 

 

Informationsmaterial für Schüler:  

- Info-Heft über Testung 

- Leporello über Testablauf 

- Mündliches Aufklären durch Lehrer 

und Video  

 



 

kontrolliert Montag- und Donnerstag-

morgen die Testkassette und zeich-

net das Dokumentationsblatt gegen.  

Kinder, die die Dokumente nicht vor-

zeigen können, werden wieder nach 

Hause geschickt. Die Eltern werden 

telefonisch informiert. 

Die Schüler können über eine „Eigen-

bescheinigung“ eine Testbestätigung 

erhalten. Die Kinder bringen diese ge-

meinsam mit dem Dokumentations-

blatt mit. Das Sekretariat stempelt die 

Bescheinigung und die Lehrkraft un-

terzeichnet diese.  

 

 

Die Schüler bekommen ein Dokumen-

tationsblatt für die häusliche Testung.  

Für ein Testbestätigung bringen sie 

eine „Eigenbescheinigung“ in die 

Schule. 

 

Jeder Klassenlehrer trägt am Ende der 

Woche die Zahlen der durchgeführten 

Tests in die Dokumentationsliste im 

Klassenzimmer von Herrn Unger ein.  


